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1. 	 J 20/92 

Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Durch die Entscheidung J 16/90-Fabritius hat die 
Juristische Beschwerdekanuner der Grol3en Beschwerdekainmer 
Rechtsfragen bezüglich der Anwencibarkeit von Artikel 122 
EPU bei bestiinxnten Fristversàuinnissen gesteilt (Akten-
zeichen der GroIen Beschwerdekainmer: G 3/91). Dabei geht 
es einerseits urn die europâische Patentnrne1dung (nach-
folgend: Euro-Fall) und andererseits urn die internationale 
Anrneldung bei Eintritt in die sog. regionale Phase des PCT 
beim EPA (nachfolgend: Euro-PCT-Fall). Im einzelnen wird 
auf die Entscheidung J 16/90 Bezug genominen. Die dort 
gesteliten Rechtsfragen lauten wie folgt: 

1. 	Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen für Zahlungen, 
die zu Beginn des Verfahrens vor dern EPA zu zahien 

sind: 

1st Artikel 122 EPU bei europàischen Anxneldungen 
anzuwenden auf die Fristen der Artikel 78, 
Absatz 2 und 79, Absatz 2 EPU? 

1st Artikel 122 EPU bei internationalen 
Anrneldungen anzuwenden auf die Frist zur Zahiung 
der in Artikel 158, Absatz 2, Satz 2 EPU 
genannten "nationalen Gebühr"? 

2. 	Zur Wiedereinsetzbarkeit von Fristen zur Stellung des 

Prüfungsantrags: 

a) 	1st Artikel 122 EPU bei europâischen Anmeldungen 
anzuwenden auf die Frist des Artikels 94, 
Absatz 2 EPU? 
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b) 	1st Artikel 122 EPU bei internationalen 

Anrneldungen anzuwenden auf die in Artikel 150 

Absatz 2, Satz 4 EPU genarinte Frist? 

Die vorstehenden Rechtsfragen betreffen vier Arten von 

Fallen, nàxnlich hinsichtlich der Zahiungen zu Beginn des 

Verfahrens, d. h. der sog. ttEingangsgebührent  jeweils den 

Euro-Fall und den Euro-PCT-Fall (Frage la und ib). Ent-

sprechendes gilt hinsichtlich der Stellung des Prüfungs-

antrags (Frage 2a und 2b). Der mit der Entscheidung 

J 16/90-Fabritius der GroBen Beschwerdekaimner vorgelegte 

Fall 1st ein Euro-Fall/Eingangsgebuhren; er betrif ft also 

bei enger Betrachtung nur die Frage la. 

Bei der Juristischen Beschwerdekammer, vor allem aber bei 

der Eingangsstelle des Europàischen Patentamnts sind Fälle 

jeder Art anhängig. Soweit aufgrund der bisherigen Recht-

sprechung die Wiedereinsetzung nicht als durch Artikel 122 

(5) EPU ausgeschlossen angesehen wird, wird die Wieder -

einsetzung gewährt, sofern die Voraussetzungen von 

Artikel 122 (1) bis (3) EPU erfüllt sind. Dies hat zwangs-

läufig zur Folge, daB zur Juristischen Beschwerdekammer 

überwiegend Euro-Fälle gelangen. Euro-PCT-Fälle sind bei 

der Juristischen Beschwerdekamnmer nur anhangig, wenn für 

die Eingangsstelle des EPA ais Erstinstanz ein anderer 

Grund für die Zurückweisung des Wiedereinsetzungsantrags 

ina3geblich war als allein die Frage der Anwendbarkeit von 

Artikel 122 EPU. 

Nachfolgend werden die anhangigen Fãlle, beginnend mit demn 

bereits vorgelegten Fall J 16/90 unter Kennzeichnung der 

Art des Falles aufgeführt: 

J 16/90-Fabritius: Euro-Fall/Eingangsgebühren 

J 15/9 0-Duriron: Euro-Fall/Prüfungsantrag 
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3 08/9 1-Houpt: Euro-Fall/Prüfungsantrag 

3 09/92-Decknology: Euro-P C T - Fall/Prüfungsantrag 

3 20/92-Klehr: Euro-P C T - Fall/Eingangsgebühren 

Entscheidurigsgründe 

	

1.1 	Die Juristische Beschwerdekainmer hat sich entschlossen, 
anläIlich der Beschwerden 3 15/90, 3 08/91, 3 09/92, 
3 20/92 der GroBen Beschwerdekammer dieselben Rechtsfragen 
vorzulegen wie un Falle 3 16/90 und dies mit derselben 
Begründung. Zusãtzlich wird eine weitere, die PCT-Fãlle 
betreffende Rechtsfrage vorgelegt. 

	

1.2 	In dent vorliegenden Fall 3 20/92 und den erwâhnten Fallen 
3 15/90, 3 09/92 und 3 08/92 ergeht jede Vorlage-
Entscheidung gesondert. Es handelt sich nicht urn eine 
Verfahrensverbindung i. S. V. Artikel 9 der Verfahrens-
ordnung der Beschwerdekanunern (AB1. EPA 1983, 7). Die 
Entscheidungen sind, abgesehen von der Verfahrenssprache, 
inhaitlich identisch. Dadurch enthàlt die Vorlage-
Entscheidung mi einzelnen Fall auch Ausführungen, die 
andere Fälle betreffen. Die Beschwerdeführer erhalten auf 
diese Weise einen Uberblick über die gesamte Situation. 

	

2.1 	Angesichts des inneren Zusaminenhangs der Rechtsfragen 
erscheint eine erneute Vorlage derselben Rechtsfragen zwar 
nicht unbedingt notwendig. Die bisherige Vorlage zu G 3/91 
beruht nàinhich auf Artikel 112 (1) a) EPU. Sie hatte zwar 
das Verfahren 3 16/90 zum Anlai3 (vgl. Art. 112 (1) a) EPO: 
"bei - during - en cours"). Die Rechtsfragen sind aber - 
da von grundsàtzlicher Bedeutung - aligeineine Rechts-
fragen, die den konkreten Fall 3 16/90 übergreifen. Die 
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Fragen hängen auch deswegen zusamxnen, weil es urn eine 

Anwendung des GleichheitsgrundsatZeS geht. 

	

2.2 	Die Juristische BeschwerdekaInmer zieht es jedoch vor, dein 

Beispiel der Entscheidung T 184/91 zu folgen. Dort wurde 

der Grol3en Beschwerdekarnrner ein neuer Fall vorgelegt 

(G 11/91) luit derselben Fragestellung wie diese bereits in 

einern anderen Fall (G 3/89) der GroBen Beschwerdekainrner 

vorgelegt war. Auf diese Weise wird alien Beschwerde-

führern auch forrnal zu einer Beteiligten-StellUflg i. S. v. 

Artikel 112 (2) EPU verholfen. Allerdings gilt dies nicht 

für die Anmelder der bei der Eingangsstelle des 

Europäischerl Patentarnts anhärigigen Fälle. Ferner kann den 

PCT-Aninelderfl eine Beteiligten-Stellung i. S. v. 

Artikel 112 (2) EPU nur in soichen Fallen verschaf ft 

werden, in denen es prirnär urn andere Problerne geht als urn 

die Erlaubtheit der Wiedereinsetzung. Die Wiedereinsetzung 

wird bekanntlich in PCT-Fällen bisher als erlaubt 

angesehen. 

	

2.3 	Schlie8lich rnöchte die Juristische Beschwerdekarnirier der 

Gro8en Beschwerdekarnlner eine umfassende Beantwortung aller 

Rechtsfragen errnäglichen irn Hinblick auf die in der 

BeschwerdeinStaflZ und vor allern bei der Eingangsstelle des 

EPA anhängigefl und ausgesetzten Fälle. Alle Fragen warten 

auf eine Entscheidung von gleicher Autorität. Da em 

Wandel in der bisherigen Rechtsprechung denkbar ist, 

solite sich ein soicher auch nicht in Etappen voliziehen. 

	

3. 	Auch in den nachfolgenden genannten Fallen halt die 

Juristische Beschwerdekarnrner eine Entscheidung der GroIen 

Beschwerdekarnrner i. S. v. Artikel 112 (1) a) EPU für 

erforderlich. 
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3.1 	In den neu vorgelegten Fallen ist - mit Ausnahrne des 

Falles J 20/92-Klehr - die Beschwerde zu].ãssig. liii 

vorliegenden Fall J 20/92 ware zunãchst eine Wiederein-

setzung in die Frist zur Beschwerdebegründung notwendig, 

bevor die Frage der Möglichkeit einer Wiedereinsetzung in 

der Sache zur Entscheidung steht. Urn der Beschwerde 

stattgeben zu kännen, bedarf es hier zweifacher 

Wiedereinsetzung, einmal in die Beschwerdebegründungsfrist 

und sodann in die Frist zur Zahlung der Eingangsgebühren 

bei Eintritt in die regionale Phase beirn EPA. Sollte sich 

durch die Entscheidung der GroBen Beschwerdekarnmer 

ergeben, daB letzteres durch Artikel 122 (5) EPU 

ausgeschlossen ist, so ware es kaum sinnvoll, daB sich der 

Beschwerdeführer überhaupt noch urn eine Wiedereinsetzung 

in die Beschwerdebegründungsfrist bemüht. 

	

3.2 	In dent neu vorgelegten Fall J 09/92-Decknology steilt sich 

die Frage, ob bei einem Euro-PCT-Fall die Wiedereinsetzung 

bei Versàumung der Prüfungsantragsfrist (genauer: der 

Nachfrist nach Regel 85 b) EPU) möglich ist, erst in 

zweiter Linie. Vorher kornrnt es darauf an, ob die 

Mitteilung nach Regel 85 b) EPU wirksam zugesteilt ist. 

Diese Frage hat aber nur dann eine den Fall allein 

entscheidende Bedeutung, wenn feststeht, daB eine Wieder-

einsetzung ausgeschlossen ist. Euro-PCT-Fâlle, bei denen 

es ganz allein auf die Wiedereinsetzung ankonunt, liegen 

bei der Juristischen Beschwerdekanuner nicht vor, weil die 

Erstinstanz hier den Artikel 122 EPU grundsãtzlich 

anwendet. 
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4. 	Durch die Vorlage der neuen Fälle liegeri der Gro3en 
	 11 

Beschwerdekammer nunmehr alle Faligestaltungen nach den 

gesteliten Rechtsfragen la, lb, 2a, 2b vor, nämlich: 

Rechtsfrage la: 

Rechtsfrage ib: 

Rechtsfrage 2a: 

Rechtsfrage 2b: 

J 16/90-Fabritius 

J 20/92-Klehr 
J 15/90-Duriron 

und J 08/91-Houpt 
J 09/92-Deckriologie 

Durch eine Beantwortung der der GroBen Beschwerdekairimer 

vorliegenden Rechtsfragen in ihrer Gesamtheit sind nach 
Auffassung der Juristischen Beschwerdekaim'ner alle Vorlagen 

erledigt. 

Nunmehr werden der Grol3eri Beschwerdekainmer auch PCT-Fälle 
vorgelegt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, daB die 

GroBe Beschwerdekainmer hier - entgegen bisheriger Recht-
sprechung und laufend geübter Praxis - die Wieder-

einsetzung für ausgeschlossen erklärt. In diesem Fall 

könnte sich ein Ubergangsproblein ergeben. Diesern ist die 
zusätzlich gestelite Rechtsfrage gewidinet. 

Entscheidungs formel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

1. 	In den Beschwerdefàllen J 15/90, J 08/91, J 09/92 und 
J 20/92 werden der GroBeri Beschwerdekaininer dieselben 

Rechtsfragen mit derselben Begründung vorgelegt wie un 

Falle J 16/90 (G 3/91). 
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2. 	Zusàtzlich wird der GroBen Beschwerdekanuner folgende Frage 

vorgelegt: 

1st die Entscheidung der Gro8en Beschwerdekaiumer dann, 

wenn die Rechtsfrage lb oder 2b zu verneinen, also eine 

Wiedereinsetzung in den betreffenden PCT-Fàllen ausge-

schlossen ist, uninittelbar auch auf alle anhängigen Fälle 

anzuwenden? 

Die Geschàftsstellenbeaintin: 	Der Vorsitzende: 

N. Beer 	 0. Bossung 
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